
Fremdsprache Sek I: 4- bei ca. 50 Prozent?
Beitrag von „Anton Reiser“ vom 20. Dezember 2009 13:38

Hallo Aktenklammer,

Grunbdsätze zu Leistungsbewertung findest du i § 48 SchulG sowie in § 6 APO-SekI formuliert.
Verbindliche Maßstäbe wirst du dort allerdings nicht finden, hierüber befinden die
Fachkonferenzen, ansonsten entscheidet der Lehrer in eigenem Ermessen. Da die ZPs
allerdings Bewertungsmaßstäbe zu Grunde legen, die dem von dir genannten in der Sek II
entsprechen, empfiehlt es sich m.E. diesen Maßstab auch vorher anzuwenden.

Mit freunlichem Gruß
Anton Reiser
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